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Stadt Haldensleben 

Die Bürgermeisterin 

Dezernat II 

 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

für den öffentlichen Teil der Sitzung des Hauptausschusses am 15.10.2020 

 

 

Beschluss-Nr.: 050-H(VII.)/2020 

 

Gegenstand der Vorlage:  

Annahme einer Spende 

 

Gesetzliche Grundlagen:  

§ 6 Abs. 4 Nr. 5 Hauptsatzung der Stadt Haldensleben 
 

 

Begründung: 

Die Stadt Haldensleben hat die Planung der Umgestaltung des Hundisburger Spielplatzes beauftragt. 
Für die Planung sowie Umgestaltung stehen 45.000 € im städtischen Haushalt zur Verfügung. 
 
Die Planung liegt vor und der Entwurf zur Umgestaltung wurde grundsätzlich durch die Verwaltung 
und den Ortsrat befürwortet. Dennoch besteht durch den Ortsrat der Wunsch, den Spielwert der 
Anlage durch ein weiteres Spielgerät zu erhöhen. 
 
Durch den Ortsrat Hundisburg wurden Sponsoren gesucht. Die IFA Holding GmbH möchte sich mit 
einer Geldspende in Höhe von 1.500 € beteiligen. 
 

 
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Aufwendg./Auszahlg.:        EUR 

HH-Jahr       , KTR:        , KST:     ,I.-Nr.:      , SK/FK       /      

Die Mittel stehen planmäßig zur Verfügung:  ja     nein    

Deckungsquelle:       

(Mehr-)Erträge/Einzahlg.:       EUR 1.500,00  

HH-Jahr  2019 , KTR:  5510102      , KST:     ,I.-Nr.: I 401-009, SK/FK       /      

 

 
 

 

Beschlussempfehlungen und -fassungen: 

Ausschuss am: Abstimmungsergebnis 

Hauptausschuss  15.10.2020   
 

 

Anlagen:  

Spendenabsichtserklärung 
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Beschlussfassung:  

Der Hauptausschuss der Stadt Haldensleben beschließt die Annahme einer Geldspende in Höhe von 
1.500 € von der IFA Holding GmbH zur Aufstockung der städtischen Mittel für die Umgestaltung des 
Hundisburger Spielplatzes. 
 

 
 

Wendler 

stellv. Bürgermeisterin 
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